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Gegenüberstellung 
Fassung 2013 und 2019 
 

Fassung 2013 
 
 

1. Sparbrief  

1.1. Sparbriefe dienen nicht dem Zahlungsver-
kehr, sondern der Geldanlage.  

1.2. Bei der Eröffnung eines Sparbriefes hat 
sich der Einleger zu identifizieren. Er erhält 
bei der Eröffnung einen Sparbrief des ge-
wählten Sparbrieftypus.  

1.3. Die Bank unterscheidet zwischen zwei 
identifizierten Sparbriefarten:  

 Typ 1-Sparbriefe, das sind Sparbriefe  
deren Guthabenstand weniger als  
EUR 15.000,-- oder Gegenwert beträgt, 
die nicht auf einen Namen lauten und 
mit einem Losungswort versehen wer-
den müssen  

 und  

 Typ 2-Sparbriefe, das sind Sparbriefe  
deren Guthabenstand weniger als  
EUR 15.000,-- oder Gegenwert beträgt 
und die auf Namen lauten sowie alle 
Sparbriefe mit einem Guthabenstand 
ab EUR 15.000,--.  

Typ 1-Sparbriefe lauten auf eine Bezeich-
nung. Der Einleger hat den Vorbehalt zu 
machen, dass Verfügungen über die  
Sparurkunde nur gegen Angabe eines von 
ihm bestimmten Losungswortes vorge-
nommen werden dürfen. Dieser Vorbehalt 
ist im Sparbrief und in den Büchern der 
Bank vorzumerken.  

Fassung 2019 
(Änderungen und Überschriften in Fett-
druck) 

1. Sparbrief  

1.1. Sparbriefe dienen nicht dem Zahlungsver-
kehr, sondern der Geldanlage.  

1.2. Bei der Eröffnung eines Sparbriefes hat 
sich der Einleger zu identifizieren. Er erhält 
bei der Eröffnung einen Sparbrief des ge-
wählten Sparbrieftypus.  

1.3. Die Bank unterscheidet zwischen zwei 
identifizierten Sparbriefarten:  

 Typ 1-Sparbriefe, das sind Sparbriefe  
deren Guthabenstand weniger als  
EUR 15.000,-- oder Gegenwert beträgt, 
die nicht auf einen Namen lauten und 
mit einem Losungswort versehen wer-
den müssen  

und  

 Typ 2-Sparbriefe, das sind Sparbriefe  
deren Guthabenstand weniger als  
EUR 15.000,-- oder Gegenwert beträgt 
und die auf Namen lauten sowie alle 
Sparbriefe mit einem Guthabenstand 
ab EUR 15.000,--.  

Typ 1-Sparbriefe lauten auf eine Bezeich-
nung. Der Einleger hat den Vorbehalt zu 
machen, dass Verfügungen über die  
Sparurkunde nur gegen Angabe eines von 
ihm bestimmten Losungswortes vorge-
nommen werden dürfen. Dieser Vorbehalt 
ist im Sparbrief und in den Büchern der 
Bank vorzumerken.  
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Typ 2-Sparbriefe lauten auf den Namen 
des Einlegers oder eine Bezeichnung. Ein 
Losungswort muss nicht, kann aber zu-
sätzlich vereinbart werden.  

1.4. Ein Typ 2-Sparbrief kann auch für mehrere 
Einleger eröffnet werden (Gemeinschafts-
sparbrief). Jeder identifizierte Kunde ist 
einzeln berechtigt, unter Vorlage des Spar-
briefes und Angabe eines allenfalls verein-
barten Losungswortes bei der Bank die 
Identifikation eines weiteren Kunden zu 
beantragen, vorhandene Identifizierte zu 
streichen, das Losungswort zu ändern und 
auch sonst alle Rechte aus dem Sparbrief 
auszuüben. 
 
 

1.5. Die Bank ist berechtigt, mit schuldbefrei-
ender Wirkung an jeden Vorleger eines 
identifizierten Sparbriefes in beliebiger 
Höhe (einschließlich Realisierung des ge-
samten Guthabens) Zahlungen zu leisten, 
sofern der Vorleger sich legitimiert und ein 
vereinbartes Losungswort angeben kann 
und bei Typ 2-Sparbriefen zum Kreis der 
nach § 40 BWG identifizierten Kunden ge-
hört.  
 
 
 

1.6. Eine Änderung des Losungswortes  
oder der Legitimationsvereinbarung ist an 
dieselbe Form geknüpft wie eine Behe-
bung. Die Änderung ist im Sparbrief zu 
vermerken.  

1.7. Der Sparbrief muss als solcher gekenn-
zeichnet sein und trägt den Firmenwort-
laut der Bank. Er enthält die Sparbriefnum-
mer, die dem Sparbrieftyp entsprechende 
Bezeichnung sowie gegebenenfalls den 
Hinweis auf ein vereinbartes Losungswort 
und weist alle Einlagen, Zinsen, Zuschrei-
bungen, angelastete KEST und Rückzah-
lungen mit Angabe des Tages, an dem sie 

Typ 2-Sparbriefe lauten auf den Namen 
des Einlegers oder eine Bezeichnung. Ein 
Losungswort muss nicht, kann aber zu-
sätzlich vereinbart werden.  

1.4. Ein Typ 2-Sparbrief kann auch für mehrere 
Einleger eröffnet werden (Gemeinschafts-
sparbrief). Jeder identifizierte Kunde ist 
einzeln berechtigt, unter Vorlage des Spar-
briefes und Angabe eines allenfalls verein-
barten Losungswortes bei der Bank vor-
handene Identifizierte zu streichen, das 
Losungswort zu ändern, den Sparbrief zu 
verpfänden oder zu realisieren und auch 
sonst alle Rechte aus dem Sparbrief auszu-
üben. Die Identifikation eines weiteren 
Kunden bedarf jedoch der Zustimmung 
aller Mitinhaber.  

1.5. Die Bank ist berechtigt, mit schuldbefrei-
ender Wirkung an jeden Vorleger eines 
identifizierten Sparbriefes in beliebiger 
Höhe (einschließlich Realisierung des ge-
samten Guthabens) Zahlungen zu leisten, 
sofern der Vorleger sich legitimiert und ein 
vereinbartes Losungswort angeben kann 
und bei Typ 2-Sparbriefen zum Kreis der 
nach Finanzmarkt-Geldwäschegesetz 
identifizierten Kunden gehört. Die Bank 
ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, 
vom Vorleger weitere Nachweise seiner 
Berechtigung zu verlangen. 

1.6. Eine Änderung des Losungswortes  
oder der Legitimationsvereinbarung ist an 
dieselbe Form geknüpft wie eine Behe-
bung. Die Änderung ist im Sparbrief zu 
vermerken.  

1.7. Der Sparbrief muss als solcher gekenn-
zeichnet sein und trägt den Firmenwort-
laut der Bank. Er enthält die Sparbriefnum-
mer, die dem Sparbrieftyp entsprechende 
Bezeichnung sowie gegebenenfalls den 
Hinweis auf ein vereinbartes Losungswort 
und weist alle Einlagen, Zinsen, Zuschrei-
bungen, angelastete KESt und Rückzah-
lungen mit Angabe des Tages, an dem sie 
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erfolgt sind, aus.  
 
 
 
 

1.8. Die Eintragungen erfolgen in der Regel 
EDV-unterstützt. Andere Eintragungen 
werden von den Personen, die hiezu unter 
Anführung ihres Unterschriftsmusters 
durch Aushang im Schalterraum ermäch-
tigt sind, bestätigt.  

2. Einzahlungen  

2.1. Einzahlungen können nur innerhalb der 
gesetzlichen Bedingungen als Einmalerlag 
bei Eröffnung mit einer bestimmten Lauf-
zeit erfolgen. Weitere folgende Einzahlun-
gen sind nicht möglich.  

3. Auszahlungen  

3.1. Auszahlungen aus Sparbriefen können un-
abhängig vom Sparbrieftyp nur gegen Vor-
lage des Sparbriefes am Schalter der Bank 
und nur während der üblichen Geschäfts-
zeiten geleistet werden. Durch Überwei-
sung oder Scheck darf über Sparbriefe 
nicht verfügt werden.  

3.2. Bei Typ 1-Sparbriefen kann die Bank an je-
den Inhaber der Sparurkunde nach Fest-
stellung der Identität des Vorlegers des 
Sparbriefes gegen Nennung und Nieder-
schrift des Losungswortes auszahlen, bei 
Typ 2-Sparbriefen erfolgt die Auszahlung 
nur an gem. § 40 Abs. 1 BWG identifizierte 
Personen gegen Unterschriftsleistung bzw. 
bei Auszahlungsbeträgen ab EUR 15.000,-- 
oder Gegenwert nur gegen zusätzliche Le-
gitimation des Abhebenden. Wurde bei ei-
nem Typ 2 –Sparbrief ein Losungswort ver-
einbart ist auch dieses anzugeben.  
 

3.3. Auszahlungen von Beträgen aus Sparbrie-
fen vor Ablauf der vereinbarten Bindungs-
dauer sind als Vorschüsse zu behandeln. 

erfolgt sind, aus. Der seit der letzten 
Buchvorlage ausgewiesene Guthaben-
stand im Sparbrief muss mit der tat-
sächlichen Höhe der Forderung nicht 
übereinstimmen. 

1.8. Die Eintragungen erfolgen in der Regel 
EDV-unterstützt. Andere Eintragungen 
werden von den Personen, die hiezu er-
mächtigt sind, bestätigt.  
 
 

2. Einzahlungen  

2.1. Einzahlungen können nur innerhalb der 
gesetzlichen Bedingungen als Einmalerlag 
bei Eröffnung mit einer bestimmten Lauf-
zeit erfolgen. Weitere folgende Einzahlun-
gen sind nicht möglich.  

3. Auszahlungen  

3.1. Auszahlungen aus Sparbriefen können un-
abhängig vom Sparbrieftyp nur gegen Vor-
lage des Sparbriefes am Schalter der Bank 
und nur während der üblichen Geschäfts-
zeiten geleistet werden. Durch Überwei-
sung oder Scheck darf über Sparbriefe 
nicht verfügt werden. 

3.2. Bei Typ 1-Sparbriefen kann die Bank an je-
den Inhaber der Sparurkunde nach Fest-
stellung der Identität des Vorlegers des 
Sparbriefes gegen Nennung und Nieder-
schrift des Losungswortes auszahlen, bei 
Typ 2-Sparbriefen erfolgt die Auszahlung 
nur an gem. Finanzmarkt-Geldwäsche-
gesetz identifizierte Personen gegen Un-
terschriftsleistung bzw. bei Auszahlungs-
beträgen ab EUR 15.000,-- oder Gegenwert 
nur gegen zusätzliche Legitimation des Ab-
hebenden. Wurde bei einem Typ 2-Spar-
brief ein Losungswort vereinbart ist auch 
dieses anzugeben.  

3.3. Auszahlungen von Beträgen aus Sparbrie-
fen vor Ablauf der vereinbarten Bindungs-
dauer sind als Vorschüsse zu behandeln. 
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Für die Vorschüsse werden von der Bank 
nach Maßgabe der gesetzlichen Bestim-
mungen Vorschusszinsen in der Höhe von 
1 Promille pro vollem Monat für die nicht 
eingehaltene Bindungsdauer berechnet 
und vereinnahmt.  
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4. Die Bank behält sich vor, Sparbriefe jeder-
zeit unter Einhaltung einer Kündigungsfrist 
von 12 Wochen, bei Vorliegen eines wichti-
gen Grundes auch mit sofortiger Wirkung 
zu kündigen. Gegenüber Kunden, die ihre 
Adresse nicht bekannt gegeben haben, er-
folgt die Kündigung durch Schalteraus-
hang. Jedenfalls kann die Kündigung bei je-
der Vorlage der Sparurkunde erklärt wer-
den. Die Verzinsung endet mit Ablauf der 
Kündigungsfrist. Nicht behobene Beträge 
können auf Kosten und Gefahren des Kun-
den bei Gericht erlegt werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5. Die Bank leistet keine Zahlungen, wenn ein 
behördliches Verbot oder eine Sperre oder 
eine Verlustmeldung vorliegt.  

3.6. Der aufgelöste Sparbrief wird entwertet.  

4. Verzinsungen und Entgelte  

4.1. Die Einlagen auf Sparbriefe werden mit 
Beendigung der Laufzeit zur Rückzahlung 
fällig. Mit Beendigung der Laufzeit wird der 

Für die Vorschüsse werden von der Bank 
nach Maßgabe der gesetzlichen Bestim-
mungen Vorschusszinsen in der Höhe von 
1 Promille pro vollem Monat für die nicht 
eingehaltene Bindungsdauer berechnet 
und vereinnahmt. An Vorschusszinsen ist 
jedoch nicht mehr zu berechnen als ins-
gesamt an Habenzinsen auf den herein-
genommenen Betrag vergütet wird, wo-
bei auch bereits ausbezahlte Habenzin-
sen des Vorjahres im erforderlichen 
Ausmaß rückzuverrechnen sind, wenn 
die Habenzinsen des laufenden Jahres 
nicht ausreichen. 

3.4. Die Bank behält sich vor, Sparbriefe jeder-
zeit unter Einhaltung einer Kündigungsfrist 
von 12 Wochen, bei Vorliegen eines wichti-
gen Grundes entsprechend den Allge-
meinen Geschäftsbedingungen der 
Bankhaus Carl Spängler & Co. Aktienge-
sellschaft auch mit sofortiger Wirkung zu 
kündigen. Gegenüber Kunden, die ihre Ad-
resse nicht bekannt gegeben haben, er-
folgt die Kündigung durch öffentliche 
Verlautbarung in Form der Preisanga-
ben sowie auf der Homepage der Bank, 
derzeit unter www.spaengler.at. Jeden-
falls kann die Kündigung bei jeder Vorlage 
der Sparurkunde erklärt werden. Die Ver-
zinsung endet mit Ablauf der Kündigungs-
frist. Beträge, die nicht binnen 12 Wo-
chen nach Wirksamkeit der Kündigung 
behoben werden, können auf Kosten und 
Gefahr des Kunden bei Gericht erlegt wer-
den. 

3.5. Die Bank leistet keine Zahlungen, wenn ein 
behördliches Verbot oder eine Sperre oder 
eine Verlustmeldung vorliegt.  

3.6. Der aufgelöste Sparbrief wird entwertet.  

4. Verzinsungen und Entgelte  

4.1. Die Einlagen auf Sparbriefe werden mit 
Beendigung der Laufzeit zur Rückzahlung 
fällig. Mit Beendigung der Laufzeit wird der 
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Sparbrief auf ein täglich fälliges Sparbuch 
zum jeweils gültigen Basiszinssatz umge-
stellt. Die Zinsen werden bei Rückzahlung 
der Einlage gutgeschrieben.  

4.2. Die Verzinsung ist der zum Ausgabetag gül-
tigen, in den Sparbrief eingedruckten oder 
diesem beiliegenden Tabelle zu entneh-
men.  

4.3. Bei vorzeitiger Rückzahlung werden Vor-
schusszinsen gem. Punkt 3.3. berechnet.  

4.4. Gesetzliche Steuern werden von den Zin-
sen in Abzug gebracht, alle Zinssatzanga-
ben sind brutto zu verstehen.  

4.5. Für Änderungen allfälliger Entgelte für 
Dienstleistungen im Zusammenhang mit 
Sparbriefen gilt Z 45 der Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen.  

5. Verlust des Sparbriefes  

5.1. Für den Fall des Verlustes eines Sparbrie-
fes kann der Verlustträger unter Angabe 
der wesentlichen Merkmale des Sparbrie-
fes und der Nennung des Namens, des Ge-
burtsdatums und der Anschrift die Vor-
merkung des Verlustes bei der Ausgabe-
stelle veranlassen. Hiezu bedarf es der 
Vorlage eines gültigen amtlichen Lichtbild-
ausweises.  

5.2. Die Bank darf sodann innerhalb von 4 Wo-
chen vom Anmeldungsdatum an keine 
Auszahlungen von einem solchen Spar-
brief leisten; es obliegt dem Verlustträger, 
vor Ablauf dieser Frist das Kraftloserklä-
rungsverfahren einzuleiten und im Rah-
men dieses Verfahrens ein gerichtliches 
Zahlungsverbot zu erwirken.  
 
 
 

5.3. Die Auszahlung der Einlage oder die Aus-
gabe eines Ersatzsparbriefes an den Ver-
lustträger erfolgt erst nach gerichtlicher 

Sparbrief auf ein täglich fälliges Sparbuch 
zum jeweils gültigen Basiszinssatz umge-
stellt. Die Zinsen werden bei Rückzahlung 
der Einlage gutgeschrieben.  

4.2. Die Verzinsung ist der zum Ausgabetag 
gültigen, in den Sparbrief eingedruck-
ten Tabelle zu entnehmen.  
 

4.3. Bei vorzeitiger Rückzahlung werden Vor-
schusszinsen gem. Punkt 3.3. berechnet.  

4.4. Gesetzliche Steuern werden von den Zin-
sen in Abzug gebracht, alle Zinssatzanga-
ben sind brutto zu verstehen.  

4.5. Für Änderungen allfälliger Entgelte für 
Dienstleistungen im Zusammenhang mit 
Sparbriefen gelten die Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen.  

5. Verlust des Sparbriefes  

5.1. Für den Fall des Verlustes eines Sparbrie-
fes kann der Verlustträger unter Angabe 
der wesentlichen Merkmale des Sparbrie-
fes und der Nennung des Namens, des Ge-
burtsdatums und der Anschrift die Vor-
merkung des Verlustes bei der Ausgabe-
stelle veranlassen. Hiezu bedarf es der 
Vorlage eines gültigen amtlichen Lichtbild-
ausweises.  

5.2. Die Bank darf sodann innerhalb von 4 Wo-
chen vom Anmeldungsdatum an keine 
Auszahlungen von einem solchen Spar-
brief leisten. Läuft diese Sperre ab, kann 
das Guthaben unter den allgemein hie-
für geltenden Voraussetzungen ausge-
zahlt werden. Es obliegt dem Verlustträ-
ger, vor Ablauf dieser Frist das Kraftloser-
klärungsverfahren einzuleiten und im Rah-
men dieses Verfahrens ein gerichtliches 
Zahlungsverbot zu erwirken.  

5.3. Die Auszahlung der Einlage oder die Aus-
gabe eines Ersatzsparbriefes an den Ver-
lustträger erfolgt erst nach gerichtlicher 
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Kraftloserklärung des aufgebotenen Spar-
briefes.  

6. Schlussbestimmungen  

6.1. Die Geschäftsräume der Ausgabestelle des 
Sparbriefes sind für beide Teile Erfüllungs-
ort.  

6.2. Auskünfte zu Sparbriefen werden nur an 
jene Personen erteilt, die auch die Auszah-
lungsvoraussetzungen erfüllen.  

6.3. Die allfällige Änderung dieser Bedingun-
gen erfolgt entsprechend der Z 2 der Allge-
meinen Geschäftsbedingungen. Kunden, 
die im Rahmen des Spareinlagengeschäfts 
ihre Adresse nicht bekannt gegeben haben 
oder einer schriftlichen Verständigung 
ausdrücklich widersprochen haben, wer-
den von solchen Änderungen durch Schal-
teraushang in Kenntnis gesetzt. Dabei wird 
der Kunde durch entsprechenden Hinweis 
im Schalteraushang auf solche Änderun-
gen und darauf aufmerksam gemacht, 
dass sein Stillschweigen nach Ablauf von 2 
Monaten, gerechnet ab Aushang der Ände-
rungsmitteilung, als Zustimmung gilt.  
 
 
 

6.4. Anschriftsänderungen müssen der Bank 
vom Kunden unverzüglich bekannt gege-
ben werden. Gibt der Kunde Änderungen 
der Anschrift nicht bekannt, gelten schrift-
liche Erklärungen der Bank als zugegan-
gen, wenn sie an die letzte dem Kreditinsti-
tut bekanntgegebene Anschrift gesendet 
wurden.  

6.5. Alle Sparbriefe betreffende Kundmachun-
gen, die keiner Vereinbarung mit dem Spa-
rer bedürfen, erfolgen, soweit diese Bedin-
gungen nicht ausdrücklich etwas anderes 
bestimmen, durch Schalteraushang.  

6.6. Ergänzend gelten die Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen der Bankhaus Carl 

Kraftloserklärung des aufgebotenen Spar-
briefes.  

6. Schlussbestimmungen  

6.1. Die Geschäftsräume der Ausgabestelle des 
Sparbriefes sind für beide Teile Erfüllungs-
ort.  

6.2. Auskünfte zu Sparbriefen werden nur an 
jene Personen erteilt, die auch die Auszah-
lungsvoraussetzungen erfüllen.  

6.3. Die allfällige Änderung dieser Bedingun-
gen erfolgt entsprechend den Allgemei-
nen Geschäftsbedingungen. Kunden, die 
im Rahmen des Spareinlagengeschäfts 
ihre Adresse nicht bekannt gegeben haben 
oder einer schriftlichen Verständigung 
ausdrücklich widersprochen haben, wer-
den von solchen Änderungen in den 
Preisangaben sowie auf der Homepage 
der Bank, derzeit unter www.spaeng-
ler.at, in Kenntnis gesetzt. Dabei wird der 
Kunde durch entsprechenden Hinweis in 
den Preisangaben sowie auf der Home-
page auf solche Änderungen und darauf 
aufmerksam gemacht, dass sein Still-
schweigen nach Ablauf von 2 Monaten, ge-
rechnet ab Bekanntmachung der Ände-
rungsmitteilung, als Zustimmung gilt.  

6.4. Anschriftsänderungen müssen der Bank 
vom Kunden unverzüglich bekannt gege-
ben werden. Gibt der Kunde Änderungen 
der Anschrift nicht bekannt, gelten schrift-
liche Erklärungen der Bank als zugegan-
gen, wenn sie an die letzte dem Kreditinsti-
tut bekanntgegebene Anschrift gesendet 
wurden.  

6.5. Alle Sparbriefe betreffende Kundmachun-
gen, die keiner Vereinbarung mit dem Spa-
rer bedürfen, erfolgen, soweit diese Bedin-
gungen nicht ausdrücklich etwas anderes 
bestimmen, in den Preisangaben.  

6.6. Ergänzend gelten die Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen der Bankhaus Carl 
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Spängler & Co. Aktiengesellschaft sowie 
die Bestimmungen des Bankwesengeset-
zes (BWG), beide in der jeweils geltenden 
Fassung.  
 
 
 
 
 
 
 
 

6.7. Spätere gesetzliche Regelungen, welche 
einzelne Teile dieser Bestimmungen für 
Sparbriefe ändern oder aufheben, bewir-
ken keine Ungültigkeit der übrigen Punkte, 
die damit nicht in Widerspruch stehen.  

 

Juni 2013 

Spängler & Co. Aktiengesellschaft sowie 
die Bestimmungen des Bankwesengeset-
zes (BWG), beide in der jeweils geltenden 
Fassung. Für Änderungen der Allgemei-
nen Geschäftsbedingungen werden, so-
fern keine andere Zustellvereinbarung 
besteht, die Preisangaben, die in den 
für Verbraucher zugänglichen Ge-
schäftsräumen oder in elektronischer 
Form auf der Website zugänglich zu ma-
chen sind, als Form der Verständigung 
des Kunden vereinbart. 

6.7. Spätere gesetzliche Regelungen, welche 
einzelne Teile dieser Bestimmungen für 
Sparbriefe ändern oder aufheben, bewir-
ken keine Ungültigkeit der übrigen Punkte, 
die damit nicht in Widerspruch stehen.  

 

November 2019 
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